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Ordea j

(1) Ordnungswidrig gemäß 5 61 Abs. 1 Nr. 1 SichsNatSchG
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen Verbote gemäß
$ 4 dieser Verordnung verstößt,
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann nach $ 6l Abs, 2 Nr. 1
SüchsNatSchG mit einer Geldbuße bis zu einhunderitausend
Deutsche Mark geahndet werden.
(2) Verweltungsbehörde Im Sinne von $ 36 Abs. 1 Nr, 1 des
Gesetzes überOrdnungswidr igkeitenist die untere Naturschutz-
behörde. "U

"

Inkrafiireien

in Kraft,
+

Bau tzen ,den 22. Sepiember 1993

Landratsamt Baulzen
Gallert
Lamirat

Fr

Verordnung |
des Landratsamtes Hohensteln-Ernstthal

= untere Naturschutzbehörde — über das Flächennaturdenkmal
„Krokuswiese Reichenbach“

Vom 27, September 1993

Aufgrunddes } 21 sow iedes } 50 Abs. | Nr. 3 des Sächsischen
Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Sächsisches
Nawrschulzgesetz — SächsNaSchG} vom 16. Dezember 1992
(SächsGVBL 3. 571) um unter Beschlung <es 5 32 des Säch-
sischen Landesjagdpeseizes (SachsLJepd0) vom 8. Mai 1991
(SächsG VB 5, 67) wird verordnet;

#1
Erklärung zum Flichennaturdenkmal

Die im $ 2 näher beze i chne teFläche auf dem Gebiet der Ge-
meinde Reichenbach wird zum Flächennaturdenkmal erklärt.
Das Flächennaturdenkmal führt die Bezeichnung „‚Krokuswiese
Reichenbach".

#2
Schulzgegensiand

(1) Das Flächennaturdenkmal hat eine Größe von ca, 1 800 m},
(2) Das Flächennaturdenkmal umfaßt nach dem Stand vom
10, September 1993 einen Teil des Flursückes 63b der Gemar-
kusg Reichenbach,
(3) Die Grenze des Fliächennaturdenkmales verläuft entlang des
Südwestrandes des Öffentlichen Weges in südöstliche Richtung
bis zum Beginn der Ackerfiäche, dann entlang der Acker-Wie-
sen-Grenze nach Süden bis auf die Höhe der Juoglinde, von dort
in gerader Linie nach Nordwesten bis zur Begrenzung des Haus-
gartens und schließlich der Gartenabgrenzung in nordöstliche
Richtung folgend bis zum öffentlichen Weg,
(4) Die Grenzen des Flächennaturdenkmales sind in einer Flur-
karte des Landratsamtes Hohenstein-Ermatthal vom 27. Septem-
ber 1993 im Maßstab | : 2 730 und in einer Übersichtskarte des
Landratsamtes -Hobenstein-Ernstihal vom 27. Seplember 1993
im Maßstab 1 : 10 000 grün gekennzeichnet. Maßgebend für den
Grenzverlaufist die Karte im Maßstab 1 : 2 730. Die Karten
sind Bestandteil der Verordnung,
(5) Die Verordnung mit Karten wird gemäß $ 51 Abs. 8
SächsNat5chG beim Landratsamt Hohenstein-Ermstihal, untere
Naturschutzbehörde, auf die Dauer von zwei Wochen, begin-
nend am achten Tag nach ihrer Verköndung im Sächsischen Ge-
setz- und Verordnungsbiatl, zur kostenlosen Einsicht durch je-
dermann während der Sprechzeiten öffentlich ausgelegt {(Ersalz-
verkündung).
(6) Die Verordming mit zwei Karten wird bei der unteren
Naturschutzbehörde im Landratsamt Hohenstein-Ernstihal zur
kostenlosen Einsicht durch jedermann während der Dienststun-
den niedergelegt.

: 3
Schutzzweck

Wesenllicher Schutzzweck ist die Sicherung, Erhaltung undEnt-
wicklung des arteaıreichen Wiesenbiotops mit dem Vorkommen
des Violetten Prühlingskrokus (Crocus albiflorus asp. nespolita-
ng),

4
Verbote

(1) Im Plächennaturdenkmal sind alle Handlungen verboten, die
zu einer Zerstörung, Veränderung, Beschädigung, Beeinträchti-
gung oder nachhaltigen Sıörung des Flächennalurdenkmals oder
seiner Besiandteile führen können.
(2) Insbesondere lit verboten: ;

1. bauliche Anlagen im Sinne der Landesbauordnung in der
jeweils gelienden Fassung zu errichten oder der Errichumg
gleichgestellte Maßnahmen durchzuführen;

2. SıraBen, Wege, Pfade, Steige und Plätze oder sonstige Ver-
kehrsanlagen anzulegen;

3. ober- und umerindische Leitungen aller Art zu verlegen oder
zu verändern;

4. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschitiungen, Ablagerun-
gen, Grabungen, Sprengungen oder Bohnungen vorzuneh-
men oder die Bodengestalt im sonstiger Weise zu verändern;

5. Abfälle, Biomasse, landwirtschafiliche Produkte, Holz oder
sonstige Materistien und Gegenstände zwischen- oder end-
zulagern;

6. Plakate, Bild- oder Schrifttafeln aufzustellen oder anzubrin-
gen;

7. Pflanzen oder Pflanzenteile einzubringen, zu eninehmen,zu
beschädigen oder zu zersiören:

8, Tiere einzubringen, wildiebenden Tieren nachzustellen, sie
nwiwillig zu beunruhigen, sie zu fangen, zu verleizen oder
zu Wöten oder Puppen, Larven, Eier oder Nester oder sonstige
Brut-, Wohn- und Lebensstätten. dieser Tiere zu entfernen,
zu beschldigen oder zu zersiören:;

9. Feuer anzumechen, zu zellen, zu iagem, Wohnwagen, son-
ige Fahrzeuge oder Verkaufsstände aufzustellen sowie Er-
holungseinrichtungen aller Art anzulegen;

10. zu reiten; ''
11. Entwässerungs- axer andere Meßnahmen vorzunehmen, die

den Wasserhausbalt des Gebietes verändern:
12. Veranstaltungen jeglicher Art durchzuführen;
13, das Gebiet zu beireten und zu begehen, susgenommen sisd

Grundstückseigentümer und deren Beauftragte:
14. zu düngen;



St i chs i schesCGesstz- und Verördaungsblatt

15. das Gebiet mit Fahrzeugen aller Art zu befahren;
16. Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel einzuset-

zen sowie andere Chemikalien einzubringen;
17. die Art und den Umfang der bisberigen Nutzungzu verän-

dem,
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Zulässige Bandkusgen Lad

$ 4 gilt nich
E für die umweltgerechte Ausübung der Landwirtschaft, wobel

die Verbotedes $ 4 Abs. 2 Nr. 2, 4, 5, 11, 14, 16 und17
weiter gelten und die Wiesenmahd erst nach dem 10. Juni
durchzuführen ist,

Z. für Schutz-,Überwachungs- und Pflegemaßnahmen, die von,
der unteren Natarschutzbehörde oder der von ihr beauftrag-'
ten Stelle angeordnet oder zugelassen werden. u

3. für die von der unteren Naturschutzbebörde angeordneie
‚der zugelassene Beschilderung.

56

Von.den Vorschriften kann nach 5 53 SächsNmSchG das Land-
ralsamı, untere Naturschutzbehörde, Befreiung erteilen.

u m Sf

47
. *  Anzeigepflicht

Schäden am F lächennsturdenkmalsind nach $ 55 SächsNatSchG

len unverzüglich der unteren Naturschutzbehörde unmittelbar
oder über dieOomeindeverwallunganzuzeigen.

Ordnungswidrigkeiten
Ordnungsw id r i gim Sinne des $ 61 des Stichsischen Nitur-
schulzgesetzesvom 16. Dezember 1992 hande l ,wer im FW
Chennaturdenkunal vorsälz l ichoder Tahrisig eine der nach $ 4
dieser Verondnung verbotene Handlung vornimmt.

CN ;( v1  39
Inkrafttreten

Dieses Verordnung tritl am Tage nach dem Ablauf der Aus-
Jegungsirist (Ersatzverkündung) in Kraft.
Hohenstein-Ernstihal,den 27, September 1993
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7 Ylächennaturdenkmal "Krokuswiese Reichenbach”
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"N‘zur Rechtsverordnung des Landratsamtes Hohenstein-Ernstthal
über das Flächennaturdenkmal "Krokuswiese Reichenbach”

Maßstab:  1 :2730
Stand ı  20 .09 .1993  .
Kar teng rund lage : ‘  F lurkar te  de r  Gemarkung Re i chenbach ,
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